














EAM Netz 
Ein Unternehmen der @ Gruppe 

EAM Netz GmbH I Bahnhofstraße 1 J 35260 Stadtallendorf 

Groß & Hausmann GbR 
Bahnhofsweg 22 
35096 Weimar (Lahn) 

Bauleitplanung der Gemeinde Cölbe, Ortsteil Bürgeln 

1 4. Februar 2023 

Bebauungsplan Nr. 3.15 „Hinterm Schimme / Feuerwehrgerätehaus" 
Hier: Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gern. § 3 Abs. 1 BauGB u nd frühzei­
tige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB 
Ihr Schreiben vom 24.01.2023 

sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Information zur Bauleitplanung der Gemeinde Cölbe. 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 3.1 5 „Hinterm Schimme / Feu­
erwehrgeräte haus" im Ortsteil Bürgeln haben wir keine grundsätzlichen Be­
denken oder Einwände. 

Die nachfolgenden Hinweise bitten wir im Verfahren zu beachten: 

Innerhalb sowie in der Nähe des Plangebietes sind bereits heute Versor­
gungskabel, darunter auch mehrere 20.000 V-Kabel, vorhanden. 

Die vorhandenen Kabel dienen der allgemeinen Versorgung mit Strom, diese 
müssen auch während der Durchführung der geplanten Erschließungs- und 
Bauarbeiten in Betrieb bleiben. Deren Betriebssicherheit darf durch die Aus­
führung der Bauarbeiten nicht beeinträchtigt werden. 

Die Versorgung des geplanten Feuerwehrgerätehauses mit elektrischer 
Energie wird aus unserem Niederspannungs- oder aber aus unserem Mit­
telspannungsnetz erfolgen. Die Dimensionierung des Anschlusses ist dabei 
vom Leistungsbedarf des Gebäudes abhängig. Das nötige Anschlusskabel 
wird, nach entsprechender Beauftragung, im Rahmen der Bau- und Erschlie­
ßungsarbeiten verlegt. 
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Wir senden Ihnen Ausschnitte unseres Planwerks. Die Planangaben erfolgen 
ohne Gewähr. Die Pläne dienen der Information und dürfen ausschließlich für 
Planungszwecke verwendet werden, eine Weitergabe an Dritte ist unzuläs­
sig. 

Hierbei ist zu beachten: 

Eingetragene Maße, sofern vorhanden, sind lediglich Richtmaße 
In unvermaßten Plänen ist nur die schematische Lage der Leitungen 
dargestellt 
Der Auskunftsbereich muss unbedingt eingehalten werden 
Suchschlitze sind in Handsehachtung zu erstellen 

Die Planunterlagen dürfen nicht zur Lage Feststellung verwendet wer­
den. 

Vor Beginn der geplanten Erschließungs- und Bauarbeiten werden wir im Ein­
vernehmen mit der ausführenden Baufirma die genaue Lage unserer Versor­
gungskabel einmessen bzw. örtlich kennzeichnen. Daher bitten wir darum, 
frühzeitig vor Baubeginn mit unseren Mitarbeitern in 

Stadtallendorf, Tel. 06428 / 44751-4333 

Kontakt aufzunehmen und einen Termin für eine Einweisung zu vereinbaren. 

Beachten Sie bitte: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bis zum Be­
ginn der geplanten Erschließungsarbeiten weitere Versorgungsleitungen 
verlegt worden sind. 

Das Merkblatt „Schutz von Versorgungsanlagen der EAM Netz GmbH" in der 
jeweiligen aktuellen Fassung ist zu beachten. 

Sie haben weitere Fragen? Wir beantworten diese gern, bitte setzen Sie sich 
hierzu mit uns in Verbindung. 

Mit freundlichen Grüßen 

EAM Netz 
Ein Unternehmen der @ Gruppe 
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4 Bachwiesen 

EAM Netz Leitungsauskunft Strom 
Ein Unternehmen der @ Gruppe 

Ohne Gewahr für Maßstab, Lesbarkeit, Lage und Oberdeckung der Anlagen. 
Der Plan enthält nur de ungeflhre Lage der Kabel. Soweit ketne Maße 
vorhanden sind, wird Ihnen durch unser RegioTeam die genaue Kabellage 

Entstörungsdienst �:r::�:=��eC:��i=s�:\��,��1=���7:�tz von 
Dieser Pfan stellt nur die am Ausgabetag aktuelle Situation dar. 

0800 - 34 101 34 
PUlne ohne lhnal t sind nur mit dem Text LEER.Aui UNFr gültig. 
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I Hinterm Schimme 

Vorgangsnummer: 23-02997-EAM_Netz 

Ort: Cölbe 
Ortsteil: Bürgeln 
Straße: Rennweg 

Maßstab: 1 :500 Originalformat: A3 
Datum: 1 3.02.2023 Plan-Nr.: 1 von 3 
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EAM Netz Leitungsauskunft Strom 
Ein Unternehmen der @ Gruppe 

Entstörungsdienst 

0800 - 34 101 34 

Ohne Gewahr tor Maßstab, Lesbarkeit, Lage und Oberdeckung der Anlagen. 
Der Plan enthalt nur die ungefahre Lage der Kabel. Soweit keine Maße 
vorhanden sind, 'Mrd Ihnen durch unser RegioTeam die genaue Kabellage 
örtlich angegeben. D;e Hin�se des Merkblattes 'Schutz von 
Versorgungsanlagen der EAM Nett' sind zu beachten. 
Dieser Plan stellt nur die am Ausgabetag aktuelle Situation dar. 

Pläne ohne lhnal t sind nur mit dem Teict LEERAU"'-KUNIT gültig. 
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Bachwiesen 

Entstörungsdienst 
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Vorgangsnummer: 23-0299 7-EAM_Netz 
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Bürgeln 
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Maßstab: 1 :SOO 

Datum: 13.02.2023 
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Plan-Nr. : 3 von 3 



G ro ß  & H a u s m a n n  
Umweltplanung und Städtebau 

GemeindevorsTärur'd----P.eter Groß, Dipl.-Biol. 
Gemeinde La<ntal er andschaftsökologe 

Eing.: 2 5. Jan. 2023 
anfred Hausmann, Dipl.-Ing. 

aum- und Umweltplanung 
HH:r;dr;z-. ----=--""s-=-ea-,.-be..,,it-un-9-.i::.tädtebauarchitekt ASKH 
'----f�-LA_b_t .===-:__J<laus Hütten, Dipl.-Ing. 

Groß & Hausmann GbR. Balrnhcfsweg 22. 25096 Weimar (L�hn) Bauassessor, Stadtplaner ASKH 
Gemeindevorstand Gemeinde Lahntal 

Oberdorfer Str. 1 
35094 Lahntal 

Vorgang Ansprechpartn�r / E1r.ail. 

B-Plan „Hinlerm Schimme / Feuer- Hr. Hausmann 
wshrgerätehaus", Cölbe - Bürgeln info@grnsshausmann.de 

35096 Weimar (Lahn) 
Telefon :06426192076 
Telefax:06426192077 
http://www.grosshausmann.de 
info@grosshausmann.de 

Ihr Zeichen: Oc:?tum: 
24.01 .2023 

Bauleitplanung der Gemeinde Cölbe, Ortsteil Bürgeln 
BEBAUUNGSPLAN NR. 3.15 „HINTERM SCHIMME / FEUERWEHRGERÄTEHAUS" 

hier: Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gern. § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Die Gemeinde hat unser Büro gern. § 4b BauGB mit der Durchführung der Beteiligungsverfahren beauf­
tragt. Mit der Beteiligung wird Ihnen die Gelegenheit zur Stellungnahme - auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB - im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit zum o.g. Bauleitplanverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde 
die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die 
Stellungnahme ist zu begründen, die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt 
nachvollziehen kann. 
Wir bitten Sie daher um Stellungnahme entsprechend der auf der nachfolgenden Seite aufgeführten 
Gliederungsvorlage im Zeitraum vom: 

vom 30.01.2023 bis einschließlich 03.03.2023 
Die Planunterlagen können als PDF unter folgendem Downloadlink heruntergeladen werden 

http:l/www.grosshausmann.de/index.php/beteiligungsverfahren 
Auf Nachfrage schicken wir Ihnen auch gerne die Entwurfsunterlagen in Papierform zu. 

Sollten Sie zu der vorliegenden Planung 
keine Anregungen haben, können Sie 
diese Seite, mit vollständig ausgefülltem 
nebenstehendem Formularfeld, per Fax 
an uns zurücksenden. 
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Keine Anregungen 

LahnlcJ. 1 o!. o Z '&10 / 4 • ,.f/Z.li / ,i3rud., "-f 
Ort, Datum Unterschrift / Dienstbezeichnung 

Volksbank Mittelhessen eG 1 BAN DE27 5139 0000 0035 8018 04 BIC: VBMHDE5F 



Hessen Mobil 
Straßen- und Verkehrsmanagement 

Dillenburg 

Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement 
Postfach 1443. 35664 Dillenburg 

Groß & Hausmann GbR 
Bahnhofsweg 22 
35096 Weimar 

L 3089, Gemeinde Cölbe, Ortsteil Bürgeln 

H ESS E N  

-··-- -- -
Aktenzeichen BV 12.3 Wa - 34 c 2 

Bearbeiter/in Kilian Wagner 
Telefon 
Fax 
E-Mail 

(02771) 840 270 
(02771) 840 450 
kflian.wagner@mobil.hessen.de 

Datum 10. Februar 2023 

Bebauungsplan Nr. 3.1 5 „Hinterm Schimme / Feuerwehrgerätehaus" [Vorentwurf 01/2023] 
Beteiligung der Behörden - Unterrichtung [§ 4 (1 ) BauGB] 

Ihr Schreiben vom 24.01 .2023 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem vorgelegten Bebauungsplan soll im Norden von Bürgeln eine Fläche für den Gemeinbedarf 
ausgewiesen werden, um die Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses vorzubereiten. 

Straßenrechtliche und fachgesetzliche Stellungnahme 
Erschließung 

Die äußere verkehrliche Erschließung des P.langebietes ist über die Gemeindestraße Marburger 
Landstraße und weiter an die L 3089 vorgesehen. 

Anbauverbot 

Entlang der freien Strecke der L 3089 gilt ab dem befestigten Fahrbahnrand in einem 20,Ö0 m breiten 
Streifen die straßenrechtliche Bauverbotszone sowie die 40,00 m breite straßenrechtliche 
Baubeschränkungszone. Beide Zonen sind im Bebauungsplan nachrichtlich dargestellt und in der 
Begründung berücksichtigt. 

Verkehrssicherheit 
An der Einmündung Marburger Landstraße in die L 3089 sind die Sichtfelder dauerhaft zu 
gewährleisten. Pflanzungen entlang der Landesstraße außerhalb des Straßengrundstückes müssen 
so erfolgen, dass Schutzmaßnahmen gemäß der RPS entbehrlich sind. 

Von Schadenersatzansprüchen durch einen nicht vorhersehbaren Abfluss ungesammelten 
Oberflächenwassers der L 3089 in das Plangebiet, sind der Straßenbaulastträger sowie Hessen 
Mobil samt Bediensteten freizustellen. 

Die Beleuchtung sowie Fahrzeugbewegungen im Bereich des Plangebietes dürfen zu keiner 
Blendung der Verkehrsteilnehmer auf der L 3089 führen. 

Hessen Mobil 
Moritzstraße 16 
35683 Dillenburg 
mobil.hessen.de 

Telefon: (02771) 840 O 
Fax: (02771) 840 300 
USt-IdNr.: DE811700237 
BIC: HELADEFFXXX 

Landesbank Hessen-Thüringen 
Zahlungen: HCC-Hessen Mobil 
St.-Nr.: 040/226/80022 
IBAN-Nr.: DE67 5005 0000 0001 0005 12 

Kto. Nr.: 1000 512 
BLZ: 500 500 00 

EORI-Nr.: DE1653547 



Hessen Mobil 
Straßen- und Verkehrsmanagement 

Fußgänger, Radfahrer und Belange des ÖPNV 
Die sichere Erreichbarkeit des Plangebietes für Fußgänger und Radfahrer sollte gewährleistet und 
in der Begründung berücksichtigt werden. 

Anmerkungen und Hinweise 
Maßnahmen gegen Emissionen der. L 3089 gehen nicht zu Lasten des Straßenbaulastträgers. 

Der Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten wiederspreche ich hiermit ausdrücklich. Bei 
einer Veröffentlichung meiner Stellungnahme sind diese zu schwärzen. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
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Koord i n ie ru ng s b ü ro f ü r  Raumord n u ng u n d  Stadtentwick l u n g  d e r  I n d ustr ie­
u n d  H a n d e l s k a m m e r  Kas s e l - M a r b u rg u n d  d e r  H an dwerkska m m e r  Kasse l  

Koordinierungsbüro I Postfach 1 01 949 1 341 1 1  Kassel 

Dipl . -Biol.  Peter Groß & 
Dip l . - Ing .  Manfred Hausmann 
Umweltplanung und Städtebau 
Bahnhofsweg 22 
35096 Weimar (Lahn) 

Geschäftsstelle: 
Industrie- und Handelskammer 
Kassel-Marburg 
Kurfürstenstraße 9 
341 1 7  Kassel 
Telefon 0561-7891 263 
Telefax 0561-7891 290 
E-Mail 
Koordinierung sbuero@kasse 1. i h k.de 

Verantwort l ich für d ie  
Geschäftsführun g :  
Bernd Blumenstein, 
Handwerkskammer Kassel 
Ulrich Spengler, 
Industrie- und Handelskammer 
Kassel-Marburg 

28.02.2023 

Baule i tp lanung der Gemeinde Cöl be, O rtsteil  B ü r g e l n ;  Bebauungsplan Nr .  3 . 1 5  " H i nterm 
Sch imme / Feuerwehrgerätehaus" mit Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr  geehrte Damen und Herren, 

wir  haben d ie oben genannten Pläne geprüft und festgestellt, dass nach unserem Kenntnisstand 
I nteressen der gewerbl ichen Wirtschaft n icht nachteil ig berührt werden .  

Daher haben wir ke ine Anregungen oder Bedenken vorzutragen.  

Mit  freundlichen G rü ßen 

Koordi n ierungsbüro für Raumordnung 
und Stadtentw i c k l u n g  

David Leibrich 



• D E R  KREISAUSSCHUSS 
Landkreis Marburg-Biedenkopf • 35034 Marburg 

Groß & Hausmann 
Bahnhofsweg 22 
35096 Weimar (Lahn) 

0 

Beteiligungsverfahren (TÖB) 

0 0 0 0 0 0 0 

Fachbereich: 

0 

L A N D K R E I S  

C!'J M A R B U R G  
B I E D E N K O P F  

Recht und Kommunalaufsicht 
Fachdienst: Kommunal- und Verbandsaufsicht 

Träger öffentlicher Belange 
.ÄiiSPi-eCiiPärtrierXrl:°'i=iäü·s·ac�•··•··· .......... ._ .............................. .. 

Zimmer: 222 
Telefon: 06421 405-1604 
'i:ä�:'............ .... 06421 405-1650 
Vermittlung: ·· ...... 06421 405-o"'""· ........... · ' 
t-Mail: ...................... sacksV@marburg-biedenkopf.de ............. .. 

·unser Zeichen: FD 30.2 -TÖB/1 1.08/2023-0002 
(bitte bei Antwort angeben) 

02.03.2023 

Bebauungsplan Nr. 3 . 15  „Hinterm Schimme/Feuerwehrgerätehaus" mit Änderung des Flächennut­
zungsplans in diesem Bereich (5. Änderung des FNP) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die übersandten Planunterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. 

Als Träger öffentlicher Belange nehmen wir wie folgt Stellung: 

Fachbereich Bauen, Wasser- und Naturschutz 
Die vorliegenden Plan unterlagen wurden durch den Fachbereich Bauen, Wasser- und Naturschutz 
geprüft. 

Der Fachdienst Bauen äußert sich wie fo!gt: 

Durch die Untere Bauaufsichtsbehörde werden keine Anregungen/Bedenken gegen das Bauleitplan­
verfahren, Cölbe-Bürgeln B-Plan 3 . 15  „Hinterm Schimme / Feuerwehrgerätehaus" mit Änderung des 
FNP in diesem Bereich, vorgebracht. 

Der Fachdienst Naturschutz äußert sich wie folgt: 

Aus natur- und artenschutzrechtlicher Sicht ist keine abschließende Stellungnahme möglich, da die 
Erstellung der erforderlichen Unterlagen noch nicht abgeschlossen ist und konkrete Aussagen zum 
Artenschutz sowie zur Bewältigung des Kompensationsdefizits fehlen und diese erst im Folgeverfah­
ren abgearbeitet werden. Es werden keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben vorgetra­
gen. Die folgenden Punkte sollen bei der weiteren Bearbeitung berücksichtigt und in den Plan einge­
arbeitet werden. 

• Servicezelten: 

Montag bis Freitag 
8.00- 14.00Uhr 
und nach Vereinbarung 

0 Dienstgebäude: 
Im Uchtenllolz 60 
35043 Marburg-Cappel 
Fax: 06421 405-1500 

0 Buslinien: 
Linie 2, 3 und 13 (H Schuberts!raße) 
Linie 6 und Bus MR-80 (H Kreishaus) 

0 Bankverbindungen: 
Sparkasse Marburg-Biedenkopf! Konto-Nr.: 19 J BLZ: 533 500 00 
IBAN für Konto 19: DEOS 53350000 0000 0000 19 
SWIFT-BIC.: HELADEF1MAR 

E•Mall: [andkreis@marburg-biedenkopf.de ! Internet: www.martJurg-biedenkopf.de I Umsatzsteuer-I0: DE 112 591 6301 Gläubiger-I0: DE76ZZZ00000006458 

- --- ------- - - - - - - - - - - -- --- - -
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Kompensation 
Bei der Bilanzierung des Bestandes sind noch die kartierten Feldraine und Ruderalfluren zu berück­
sichtigen (Tabelle 8 im Umweltbericht). 

Die Anlage einer Streuobstwiese auf der Restfläche des Planungsbereichs wird begrüßt, wenn sich 
für die Pflege der Obstwiese eine Interessengemeinschaft im Ort findet und die Ackerfläche in eine 
artenreiche Frischwiese durch Ansaat einer geeigneten gebietsheimischen Wiesenmischung umge­
wandelt wird. 

Die externe Wiese ist vegetationskundlich zu bewerten und darauf aufbauend wären geeignete Maß­
nahmen zur weiteren Entwicklung und Pflege zu formulieren. Ggf. ist dort ein Pflegeumbruch mit 
anschließender Neueinsaat einer artenreichen Wiesenmischung erforderlich, um auf der Fläche zeit­
nah eine artenreiche Frischwiese zu entwickeln. Ziel sollte hier die Entwicklung einer artenreichen 
extensiv genutzten Flachland-Mähwiese (LRT 651 0) sein. 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sollten als artenreiche extensiv zu pflegende Grünflächen 
angelegt werden und Schottergärten sind auszuschließen. 

Beleuchtung 
Die Beleuchtung soll insektenfreundlich entsprechend den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis­
sen und rechtlichen Bestimmungen hergestellt werden und entsprechende Festsetzungen aufgenom­
men werden. 

Der Fachdienst Wasser- und Bodenschutz äußert sich wie folgt: 

Südlich des beplanten Bereichs verläuft das Oberflächengewässer „Rotes Wasser". Zu diesem ist 
nach § 23 Abs. 2 Pkt . 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) der nach § 23 Abs. 1 HWG 1 0  m breite 
Gewässerrandstreifen durch Ausweisungen von Baugebieten durch Bauleitpläne oder sonstige Sat­
zungen nach dem Baugesetzbuch freizuhalten. Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch um die 
Übernahme der vorhandenen Straße „Marburger Landstraße" in den B- Plan nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 1  
BauGB, was der Sicherstellung der Erschließung dient. Da es sich hierbei nicht um ein Baugebiet an 
sich handelt, kann dem Vorhaben aus wasserrechtlicher Sicht zugestimmt werden . 

Da sich der Bereich der Marburger Landstraße weiterhin in der Zone I I I  B des Trinkwasserschutzge­
bietes Marburg- Wehrda befindet, bitten wir um Übernahme dieser Informationen nach § 9 Abs. 6a 
BauGB in den Bebauungsplan und die zugehörige textliche Festsetzung. Die Vorgaben der zugehö­
rigen Trinkwasserschutzgebietsverordnung widersprechen dem Vorhaben nicht grundsätzlich, sind 
jedoch zu beachten . 

Das Einleiten des auf den versiegelten Flächen anfallenden und gesammelten Niederschlagswassers 
in den Untergrund (ins Grundwasser) oder in anliegende oberirdische Gewässer bedarf gern . §§ 8 ff. 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese ist beim Fachdienst 
Wasser- und Bodenschutz, der Unteren Wasserbehörde beim Landkreis zu beantragen. Nieder­
schlagswasser soll grundsätzlich von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasser­
wirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. Ferner sind für den Nachweis der 
Unschädlichkeit der Einleitung die technischen Regelwerke DWA-A 1 1 7 (Bemessung von Regen­
rückhalteräumen (für RRB)), A 1 38 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser) sowie M 1 53 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) oder 
A 1 02 (Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in 
Oberflächengewässer) anzuwenden. Die Berechnungen sind mitsamt Freiflächen- und Entwässe­
rungsplänen den Antragsunterlagen beizufügen. 

Fachbereich Gefahrenabwehr 
Die uns im Rahmen des Verfahrens zur Stellungnahme übersandten Unterlagen haben wir erhalten, 
geprüft und nehmen hierzu in brandschutztechnischer Hinsicht wie folgt Stellung: 
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- Aufgrund der Tatsache, dass die Planungsunterlagen zur Löschwasserversorgung keine definiti­
ven Aussagen treffen, weisen wir daraufhin, dass die Gemeinde Cölbe als Träger des örtlichen 
Brandschutzes gemäß § 3 ( 1 )  Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe 
und den Katastrophenschutz (HBKG) in der Fassung vom 1 4.Januar 2014, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23.August 201 8, verpflichtet ist, den örtlichen Erfordernissen entsprechend Lösch­
wasser bereitzustellen. 

Wir bitten den Verfahrensträger darauf hinzuweisen, dass die Planung der Löschwasserversor­
gung für das Plangebiet mit der zuständigen Brandschutzdienststelle beim Kreisausschuss Mar­
burg-Biedenkopf abzustimmen ist. 

In der Gemeinde Cölbe steht für den Geltungsbereich ein Hubrettungsgerät nicht zur Verfügung. 
Es ist daher zu gewährleisten, dass Gebäude deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte 
der Feuerwehr sichergestellt werden sollen, nur errichtet werden dürfen, wenn eine max. Brüs­
tungshöhe von 8m bei den zum Anleitern bestimmten Fenstern über der Geländeoberfläche nicht 
überschritten werden (§ 36 HBO). Wird die max. zulässige Brüstungshöhe von 8m zur Sicherstel­
lung des zweiten Rettungswegs bei dem zu den Anleitern bestimmten Fenstern überschritten, ist 
der zweite Rettungsweg durch geeignete Maßnahmen baulich durch den Bauherrn zu sichern. 

Öffentlich rechtliche Verkehrswege (Verkehrsflächen) sind so auszubilden bzw. zu erhalten, dass 
für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge ausreichende Zufahrtswege, Bewegungs- und Aufstellflä­
chen zur Verfügung stehen. Einzelheiten sind ggf. mit der zuständigen Brandschutzdienststelle 
im Rahmen der Erschließungsplanung abzustimmen. 

Darüber hinaus bestehen gegen die vorliegenden Planungen in brandschutztechnischer Hinsicht 
keine Bedenken und Anregungen. 

Fachbereich Ländlicher Raum und Verbraucherschutz 

Der Fachbereich Ländlicher Raum und Verbraucherschutz hat die vorgelegten Planungsunterlagen 
geprüft und nimmt hierzu wie folgt Stellung: 

Grundsätzlich bewerten wir den Bau des Feuerwehrgerätehauses, wenn der tatsächliche Bedarf be­
steht, an dem in Rede stehenden Bereich positiv. 

Um die vorliegenden Planungen, entsprechend aus dem Regionalplan (RPM) entwickeln zu können 
sollte ein entsprechendes Zielabweichungsverfahren von Seiten der Gemeinde durchgeführt werden. 
Die Bewertung unter der Ziffer 1 .2 FNP, dass die Maßnahme mit 0,45 ha, als nicht raumbedeutsam 
bewertet wird, sehen wir als nicht zutreffend an. 

Zum einen ist die beanspruchte Fläche ca. 1 ha groß und zum anderen ist hier ein Zusammenhang 
mit der bereits im Jahr 2014 erfolgten Zielabweichung für das angrenzende Sondergebiet zu sehen. 

Bereits mit Stellungnahme vom 1 2.02.2014 wurde von uns der Vorschlag gemacht, dass der gesamte 
Bereich aus der Vorrangfläche Landwirtschaft herausgenommen werden sollte. Dieser Vorschlag 
wurde leider nicht aufgegriffen. Daher müssen wir von den derzeitigen Gegebenheiten (Vorrang Land­
wirtschaft) ausgehen. 

Aus der Sicht des von uns zu vertretenden öffentlichen Belanges Landwirtschaft nehmen zu den 
vorliegenden Planungen für den in Rede stehenden Bereich wie folgt Stellung: 

Der derzeit gültige RPM beplant den gesamten Bereich als Vorrangfläche Landwirtschaft. In die­
sen Bereichen hat die landwirtschaftliche Nutzung Vorrang vor anderweitiger Beanspruchung. Ziel 
des RPM ist es u. a. die Beanspruchung von wertvollen landwirtschaftlichen Bereichen auf ein 
Minimum zu reduzieren. In Anbetracht des angeratenen „schonenden Umgangs mit Grund und 
Boden" (§ 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB & und 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 6 
ROG usw.) ist es mit den vorliegenden Unterlagen nicht nachvollziehbar, warum in einem für die 
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örtliche Landwirtschaft wertvollem Bereich knapp 1 ha landwirtschaftliche Fläche beansprucht 
werden sollen. 

Bei der Auswahl von Alternativmöglichkeiten können wir keine konkrete Prüfung erkennen. Vor 
allem fehlt uns eine Aussage, warum eine Umsetzung (z. B. Neubau) am derzeitigen Standort 
nicht möglich ist. 

In diesem Kontext ist auch zu sehen, dass die Europäische Kommission als Ziel hat den Flächen­
verbrauch auf „Null" zu bringen. Daher wurden mit Änderung des Baugesetzbuchs im Jahr 201 3 
zwei, in diesem Zusammenhang, wesentliche Punkte aufgenommen. Diese betreffen, in Bezug 
auf eine städtebauliche Entwicklung, zum einen den Grundsatz des Vorrangs der Innenentwick­
lung (§ 1 Abs. 5 BauGB, ,,Vorrang der Innenentwicklung) und zum anderen die erhöhte Begrün­
dungspflicht bei der Umwandlung landwirtschaftlicher oder als Wald genutzter Flächen (§ 1 a Abs. 
2 Satz 2 BauGB „Umwidmungssperrklausel") . Somit erhöhen sich die Anforderungen an den 
ebenfalls in § 1 a Abs. 2 Satz 1 BauGB genannten „schonenden Umgang mit Grund und Boden" 
(,,Bodenschutzklausel") und dem Schutz werter Böden. Dieser Abwägungs- und Begründungs­
pflicht sollte aus Sicht des von uns zu vertretenden Belanges Landwirtschaft und örtliche Agrar­
struktur aufgegriffen und in ausreichender Form nachgekommen werden. 

Der Agrarfachplan von Mittelhessen stuft den gesamten Planbereich mit höchster Bedeutung für 
die örtliche Landwirtschaft ein. Die Ertragsmesszahlen (EMZ) des Plangebietes liegen zwischen 
28 und 33 mit einem Durchschnitt von ca. 30. Dies liegt leicht unter der 0 EMZ der Gemarkung 
Bürgeln von 43. In der Standorteignungskarte von Hessen wird der Planbereich mit A 2 (Ackerland 
mit mittlerer Nutzungseignung, Bürgeln zu 95 %) kartiert. Der Planbereich wird als Ackerland ge­
nutzt. 

Eine Auseinandersetzung mit dem Belang Landwirtschaft wird nicht vorgenommen, allzumal für 
den nicht vollständig abgearbeiteten arten- bzw. naturschutzrechtlichen Ausgleich weitere land­
wirtschaftl iche Fläche beansprucht werden soll. Es ist davon auszugehen, dass sich der Druck 
auf die noch zur Verfügung stehenden landwirtschaftlichen Flächen im Bereich Bürgeln / Redde­
hausen / Schönstadt weiter vergrößern wird. Diese Bedingungen sind für die Betriebe der bäuer­
lichen Landwirtschaft (< 50 ha) nicht oder nur unter großen Mühen zu tolerieren und bedeuten 
demnach sehr wohl einen Eingriff in die örtliche Agrarstruktur. 

Aufgrund des dargestellten Sachverhaltes können wir die vorliegenden Planungen derzeit aus 
agrarstruktureller Sicht nicht positiv bewerten. 

Zur Realisierung des Vorhabens schlagen wir daher vor, ein entsprechendes Zielabweichungsver­
fahren anzustoßen und in diesem Rahmen den verlorengehenden Teil des „Vorranggebietes für 
Landwirtschaft" (6.3-1 ) wieder an anderer Stelle in gleichem Umfang und Wertigkeit auszuweisen. 

Hinweis: 
Da der arten- bzw. naturschutzrechtliche Ausgleich in den vorliegenden Planunterlagen nicht ab­
schließend abgearbeitet wurde, behalten wir uns vor diesen gesondert zu bewerten. 
Aus landwirtschaftlicher Sicht halten wir allerdings Maßnahmen im Wald, an Gewässern oder als 
Ergänzung zu bestehenden Maßnahmen für sinnvoll. Weiterhin sollte geprüft werden, um nicht zu­
sätzliche landwirtschaftliche Fläche (außerhalb des Planbereiches) zu beanspruchen, ob nicht ein 
sinnvoller Rückbau des dann nicht mehr benötigten bisherigen Feuerwehrstandortes möglich ist. 

Mit freundlichen Grüßen l"JöZl 
Sacks 
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Groß & Hausmann GbR 
Bahnhofsweg 22 
35096 Weimar (Lahn) 

Ba11laitphmung dar Gemi,inda Cölbe, Ortsteil Bllrgeln 

. , . 

35039 Marburg 
Rollwiesenweg 2 
Telefon (06421) 94480 

Fax (06421) 944844 

Email: info@kreisbauernverband-marburg.de 
Homepage: www.kreisl>suernverband-marburg.de 

Durchwahl: (06421) 9448•0 

Tagebuch Nr.; 6317-2023/N-s 

Datum: 03. März 2023 

Änderung das Flächannµuungsplans und Aufstellung des Bebauungsplanes 
,,Hinterm Schimme / Feuerwehrgerätehaus" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Hinblicl< auf den natunschutzrechtlichen Eingriffsausgleich bitten wir dringend diesen vollständig auf der 
beplanten Fläche umzusetzen, um nicht eine weitere landwirtschaftliche Fläche der Nutzung zu entziehen. 

Mit f e ndlichen Grüßen 

- -�0 au-aingel 
Geschaft:;führer 

1 
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Körperschaft des öffentlichen Rechts 
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ARCHITEKTURBÜRO 
GROSS & HAUSMANN 
als Vertreter der Gemeinde Cölbe 
Bahnhofsweg 22 

35096 W E I M A R  

Bauleitplanung der Gemeinde Cölbe, Ortsteil Bürgeln 

Max-Willner-Haus 
Hebelstraße 6 
60318 Frankfurt am Main 
Telefon 069 444049 
Telefax 069 431455 
E-Mail: info@lvJgh.de 

30. Januar 2023 
Dr.W / de 

Bebauungsplan Nr. 3.15 „HINTERM SCHIMME / FEUERWEHRGERÄTEHAUS 

hier: Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gern. § 3Abs. 1 BauGB und frühzeitige 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 1 
BauGB 

Ihr Schreiben vom 24.01.2023 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter den Bedingungen, dass 

1 )  evtl. vorhandene Jüdische Friedhöfe oder Begräbnisstätten 
nicht in den Bebauungsplan einbezogen und 

2) später anfallende Erschließungskosten, -beiträge oder 
sonstige Kosten für Jüdische Friedhöfe nicht in Rechnung 
gestellt werden, 

haben wir keinen Widerspruch einzulegen. 

Wir haben festgestellt, dass durch Abzeichnung einer bereits bebauten Fläche in einem 
Bebauungsplan sowie durch Umwandlung von Flächen in Bauland, wodurch unsere Jüdischen 
Friedhöfe betroffen wurden, obige Kosten durch Ausbau und Anschließen von Straßen 
anfallen können. 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass die Erwägung von Umwandlung einer Friedhofsfläche 
bzw. einer ursprünglich als Friedhofserweiterungsgelände ausgewiesenen Fläche in Bauland 
auf jeden Fall unsere schriftliche Zustimmung erfordert. 

Bankverb,ndung: Frankfurter Sparkasse von 1822 · IBAN. DE 18 5005 0201 0200 6434 44 • BIC: HELADEF1822 
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Da unsere Friedhöfe als geschlossene Friedhöfe behandelt werden, weil seit der 
Naziherrschaft in den meisten Ortschaften keine Jüdischen Gemeinden mehr existieren, sind 
wir nicht in der Lage, irgendwelche durch Bebauungspläne verursachten Kosten zu tragen 

Wir haben ca. 300 Friedhöfe in Hessen als Nachlass zur Verwaltung und Betreuung 
übernommen. Auf keinen Fall können wir finanzielle Verpflichtungen übernehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

LANDESV

. �

AND DER JÜDISCHEN 
GEME DEN IN HESSEN 

Cf/� 
(Prof. Dr. K. Werner) 
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Vorgang Ansprechpartner Email· 
B-Plan „Hinterm Schimme / Feuer- Hr. Hausmann 
wehrgerätehaus", Cölbe - Bürgeln info@grosshausmann.de 

Bauleitplanung der Gemeinde Cölbe, Ortsteil Bürgeln 

Raum- und Umweltplanung 
Städtebauarchitekt ASKH 

Klaus Hütten, Dipl.-Ing. 
Bauassessor, Stadtplaner ASKH 
35096 Weimar (Lahn) 
Telefon :06426/92076 
Telefax:06426/92077 
http://www.grosshausmann.de 
info@grosshausmann.de 

Ihr Zeichen Datum 
24.01 .2023 

BEBAUUNGSPLAN NR. 3.1 5 „HINTERM SCHIMME / FEUERWEHRGERÄTEHAUS" 

hier: Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gern. § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Die Gemeinde hat unser Büro gern. § 4b BauGB mit der Durchführung der Beteiligungsverfahren beauf­
tragt. Mit der Beteiligung wird Ihnen die Gelegenheit zur Stellungnahme - auch im H inblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaill ierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB - im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit zum o.g. Bauleitplanverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde 
die notwendigen Informationen für e in sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die 
Stellungnahme ist zu begründen, die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt 
nachvollziehen kann. 
Wir bitten Sie daher um Stellungnahme entsprechend der auf der nachfolgenden Seite aufgeführten 
Gliederungsvorlage im Zeitraum vom: 

vom 30.01 .2023 bis einschließlich 03.03.2023 
Die Planunterlagen können als PDF unter folgendem Downloadlink heruntergeladen werden 

http://www.grosshausmann.de/index.php/beteiligungsverfahren 
Auf Nachfrage schicken wir Ihnen auch gerne die Entwurfsunterlagen in Papierform zu. 

Sollten Sie zu der vorliegenden Planung 
keine Anregungen haben, können Sie 
diese Seite, mit vollständig ausgefülltem 
nebenstehendem Formularfeld, per Fax 
an uns zurücksenden. 

� ll K A l'i t.t 
'\-' f ll 

Mit (re'\,r ic evfjn • "••� 
f'--, 1 1 -;e 

- --
., 

i .�. M. Ha s)f,��h�T �r-lng .F 
�m- un 't.M�Jtt a·nung ,:.: 
Si:fdJ,eba Afcfnft!i 'A'Sf'<f-;!.:�-... 

-fJ;-,- \,,(,
"-

0 Es OFfc\\' 

Keine Anregungen 

DER MAGISTRAt 
DER UNIVERSITATSSTADT r•t.ARBU G Fachdienst: StaiJ·, 

J
'? ,1r,:J o a. ED. ?nn und Denkma ; · 

Barfüßerstr . ./ 
Ort, Datum Un�l'{,q�-ift , · , t , eic�nung 

Volksbank Mittelhessen e G  IBAN DE27 5 1 39 0000 0035 8018  04 BIC: VBMHDE5F 
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Umweltplanung und Städtebau 

Groß & Hausmann GbR, Bahnhofsweg 22, 35096 Weimar (Lahn) 

Magistrat der Stadt Weµi:::.1-----------tt-----, 
Stadtverwaltung Wetter (H sen) 

Marktplatz 1 

35083 Wetter Eingang: 2 5. J an .  2023 
MAGiBGM FB I / FB II / 

D □ □ 

Vorgang: Ansprechpartner I Email: 
B-Plan .Hinterm Schimme / Feuer- Hr. Hausmann 
wehrgerätehaus", Cqlb� - Bürgeln info@grossh�mann.de 

Bauleitplanung der Gemeinde Cölbe, Ortsteil Bürgeln 

Peter Groß, Dipl.-Biol. 
Landschaftsökologe 

Manfred Hausmann, Dipl.-Ing. 
Raum- und Umweltplanung 
Städtebauarchitekt ASKH 

Klaus Hütten, Dipl.-Ing. 
Bauassessor, Stadtplaner ASKH 
35096 Weimar (Lahn) 
Telefon: 06426/92076 
Telefax:06426/92077 
http://www.grosshausmann.de 
info@grosshausmann.de 

Ihr Zeichen: Datum: 
24.01.2023 

BEBAUUNGSPLAN NR. 3.15 „HINTERM SCHIMME / FEUERWEHRGERÄTEHAUS" 

hier: Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gern. § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Die Gemeinde hat unser Büro gern. § 4b BauGB mit der Durchführung der Beteiligungsverfahren beauf­
tragt. Mit der Beteiligung wird Ihnen die Gelegenheit zur Stellungnahme - auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB - im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit zum o.g. Bauleitplanverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde 
die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die 
Stellungnahme ist zu begründen, die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt 
nachvollziehen kann. 
Wir bitten Sie daher um Stellungnahme entsprechend der auf der nachfolgenden Seite aufgeführten 
Gliederungsvorlage im Zeitraum vom: 

vom 30.01 .2023 bis einschließlich 03.03.2023 
Die Planunterlagen können als PDF unter folgendem Downloadlink heruntergeladen werden 

http://www.grosshausmann.de/lndex.php/beteiligungsverfahren 

Auf Nachfrage schicken wir Ihnen auch gerne die Entwurfsunterlagen in Papierform zu. 

Sollten Sie zu der vorliegenden Planung 
keine Anregungen haben, können Sie 
diese Seite, mit voflständig ausgefülltem 
nebenstehendem Formularfeld, per Fax 
an uns zurücksenden. 

� " K A M f.f  
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i(�tr ·Rf �

n

\: 
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Keine Anregungen 

Volksbank Mittelhessen eG IBAN DE27 5139 0000 0035 8018 04 BIC:  VBMHDESF 



f} OGE P\E:DOC 
Ein  Unternehmen der  OGE 

Netzauskunft 

PLEdoc GmbH • Postfach 12 02 55 • 45312 Essen 
Telefon 
E-Mail 

0201/36 59 - 500 
netzauskunft@pledoc.de 

Groß & Hausmann 
Umweltplanung und Städtebau 
Manfred Hausmann 
Bahnhofsweg 22 

zuständig Ramona Kligge 
Du rchwah 1 0201/3659-31 0  

35096 Weimar (Lahn) 

Ihr Zeichen 

B-Plan „Hinterm 
Schimme / 
Feuerwehrgerätehaus", 
Cölbe - Bürgeln 

Ihre Nachricht vom 
24.01 .2023 

Anfrage an 
PLEdoc 

unser Zeichen 
20230105368 

Datum 
27.01.2023 

Bebauungsplan Nr. 3.15 „Hinterm Schimme f Feuerwehrgerätehaus" der Gemeinde Cölbe, 
Ortsteil Bürgeln; Hier: frühzeitige Öffentllchkeltsbeteiligung gern. § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete 
Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber von der geplanten 
Maßnahme nicht betroffen werden: 
• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg 
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen 
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
• Uniper Energy Storage GmbH, Düsseldorf: Erdgasspeicher Epe, Eschenfelden, Krummhörn 

Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen entnehmen wir den 
Unterlagen, dass die Kompensationsmaßnahmen erst im weiteren Verfahren festgelegt werden bzw. keine 
Erwähnung finden. 

Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflächen eine Betroffenheit von 
uns verwalteter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir bitten um Mitteilung der 
planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an diesem Verfahren. 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. 
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten 
Abstimmung mit uns. 

Datenschutzhinweis: 

Geschaftsfuhrer Marc-Andre Wegener 

PLEdoc GmbH , Gladbecker Straße 404 , 45326 Essen 
Telefon 0201 / 36 59-0 , Internet www pledoc de 
Amtsgericht Essen • Handelsregister B 9864 , USt-ldNr DE 170738401 

Seite 1 von 2 

Zettllkatsnummer 

45326,10-22 

Z.,.ftver1nad'I 

DIN EN IS09001 20IS 
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Regierungspräsidium Darmstadt HESSEN 
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Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 Darmstadt 

Elektronische Post 

G roß & Hausmann GbR 
Bahnhofsweg 22 
35096 Weimar (Lahn) 

Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Unser Zeichen: 1 1 8  KM RD- 66 06/05-

C 1 46-2023 
Ihr Zeichen: 
Ihre Nachricht vom: 
Ihr Ansprechpartner: 
Zimmernummer: 
Telefon/ Fax: 
E-Mail: 
Kampfmittelräumdienst: 
Datum: 

Cölbe, 
Ortsteil Bürgeln 
"Hinterm Schimme / Feuerwehrgerätehaus" 
Bauleitplanung; Änderung des Flächennutzungsplanes 
Kampfmittelbelastung und -räumung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Herr Klaus Hütten 
24.01.2023 
Norbert Schuppe 
0.23 
06151 1 2 65 1 0/ 1 2 5 1 33 
Norbert.Schuppe@rpda.hessen.de 
kmrd@rpda.hessen.de 
2 1 .02.2023 

über die in I h rem Lageplan bezeichnete Fläche l iegen dem Kam pfmitte lräumdienst aussage­
fähige Luftbi lder vor. 

Eine Auswertung dieser Luftbi lder hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem 
Auffinden von Bombenbl indgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine 
mögliche M u n itionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächen­
absuche nicht erforderl ich. 

Soweit entgegen den vorl iegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch 
ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sol lte, bitte ich Sie, den Kampf­
mittelräumdienst unverzüglich zu verständigen .Sie werden gebeten, diese Stel lungnahme in 
a l len Sch ritten des Bau leit- bzw. Planfestste l l u ngsverfahrens zu verwenden, sofern s ich keine 
wesentl ichen Flächenänderungen ergeben. 

M it freund l ichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Norbert Schu ppe 

Regierungspräsidium Darmstadt 
Luisenplatz 2, Kollegiengebäude 
64283 Darmstadt 

Internet: 
www.rp-darmstadt.hessen.de 

Servicezeiten: 
Mo. - De. 8:00 bis 1 6:30 Uhr 
Freitag 8:00 bis 1 5:00 Uhr 

Telefon: 061 5 1  1 2  0 (Zentrale) 
Telefax: 061 5 1 1 2 6347 (allgemein) 

Fristenbriefkasten: 
Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt 

Öffent liche Verkehrsmittel: 
Haltestelle Luisenplatz 



Reg ierungspräsid ium Gießen H ESSEN 

Regierungspräsidium Gießen • Postfach 10 08 51 • 35338 Gießen 
Geschäftszeichen: RPGl-31-61a01 00/122-2014/16 
Dokument Nr.: 2023/324507 

Groß & Hausmann GbR 
Bahnhofsweg 22 

Bearbeiter/in: 
Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 
Ihr Zeichen: 

Astrid Jasupeit 
+49 641 303-2352 
+49 641 303-2197 
astrid .josupeit@rpg i. h essen .de 

35096 Weimar (Lahn) Ihre Nachricht vom: 24.01 .2023 

Datum 2. März 2023 

Bauleitplanung der Gemeinde Cölbe 
hier: Bebauungsplan Nr. 3.15 „Hinterm Schimme/Feuerwehrgeräte­

haus" im Ortsteil Bürgeln 

Verfahren nach § 4(1 ) BauGB 

Ihr Schreiben vom 24.01 .2023, hier eingegangen am 25.01 .2023 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht der von mir zu vertretenden Belange nehme ich zur o. g .  Bauleit­
planung wie folgt Stellung: 

Obere Landesplanungsbehörde 
Bearbeiter: Herr Tripp, Dez. 31 ,  Tel. 0641/303-2429 

Mit der vorliegenden Planung soll auf einer Fläche von insgesamt ca. 1 ,  1 ha 
der Neubau des Feuerwehrgerätehauses vorbereitet werden. festgesetzt 
wird eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Feuer­
wehr. Maßgeblich für die raumordnerische Beurteilung des Vorhabens sind 
die Vorgaben des Regionalplans Mittelhessen (RPM) 2010. Dieser stellt 
den geplanten Geltungsbereich als Vorranggebiet (VRG) für Landwirtschaft 
überlagert von einem Vorbehaltsgebiet (VBG) für besondere Klimafunktion 
dar. 

In den VRG für Landwirtschaft hat die landwirtschaftliche Nutzung Vorrang 
vor entgegenstehenden Nutzungsansprüchen. Die Agrarstruktur ist hier für 

Hausanschrift: 
35390 Gießen • Landgraf-Philipp-Platz 1 - 7 
Postanschrift 
35338 Gießen • Postfach 10 08 51 
Telefonzentrale: 0641 303-0 
Zentrales Telefax: 0641 303-2197 
Zentrale E-Mail: poststel!e@rpgi.hessen.de 
Internet: http:l/www.rp-giessen.de 

Servicezeiten: 
Mo. - Do. 08:00 - 16;30 Uhr 
Freitag 08:00 - 1 5:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

Die telefonische Vereinbarung eines 
persönlichen Gesprächstermins wird 
empfohlen. 

Fristenbriefkasten: 
35390 Gießen 
Landgraf-Philipp-Platz 1 - 7 

� �"' 
Regiernngsp1äsid1urn Gießer, 
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eine nachhaltige Landbewirtschaftung zu sichern und zu entwickeln (vgl .  
Ziel 6.3-1 des RPM 201 0). 
Aussagen, welche Auswirkungen die Planung ggf. auf die Agrarstruktur hat, 
sind der Planbegründung leider n icht zu entnehmen. Aufgrund der relativ 
geringfügigen Inanspruchnahme des VRG für Landwirtschaft, ist das o.g. 
Ziel der Raumordnung durch das Vorhaben allerdings n icht erheblich be­
troffen. Auch kann der Begründung für die Standortwahl in Ortsrandlage mit 
guter verkehrlicher Erschließung gefolgt werden. 

In den VBG für besondere Klimafunktionen sollen die Kalt- und Frischluf­
tentstehung sowie der Kalt- und Frischluftabfluss gesichert und, soweit 
erforderlich, wiederhergestellt werden. Diese Gebiete sollen von Bebauung 
und anderen Maßnahmen, die die Produktion und den Transport frischer 
und kühler Luft behindern können, freigehalten werden. Planungen und 
Maßnahmen in diesen Gebieten, die die Durchlüftung von klimatisch bzw. 
lufthygienisch belasteten Ortslagen verschlechtern können, sollen vermie­
den werden. Der Ausstoß lufthygienisch bedenklicher Stoffe soll reduziert, 
zusätzliche Luftschadstoffemittenten sollen n icht zugelassen werden (vgl. 
Grundsatz 6.1 .3-1 des RPM 201 0). 
Es sind keine Auswirkungen auf das Lokalklima ersichtlich. 

Die Planung ist insgesamt mit den Festlegungen des RPM 201 0 vereinbar. 

Grundwasser, Wasserversorgung 
Bearbeiterin: Frau Schweinsberger, Dez. 41 .1 ,  Tel. 0641/303-4138 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus Sicht der von mir zu vertrete­
nen Belange keine Bedenken. Jedoch weise ich darauf hin, dass sich die 
,,Marburger Landstraße", welche unmittelbar in das Plangebiet integriert ist, 
in der Zone I I I  B des Wasserschutzgebiets für die Wassergewinnungsanla­
gen Wasserwerke MarburgNVehrda l iegt. Die entsprechenden Verbote der 
Schutzgebietsverordnung des Regierungspräsidiums Gießen vom 
1 8.05. 1 971  (StAnz. 27/71 S. 1 099), geändert durch Verordnung vom 
07.02 . 1 974 (StAnz. 1 7/74, S. 660) sind zu beachten. 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
Bearbeiter: Herr Deuster, Dez. 41.2, Tel. 0641/303-4169 

Gewässer, deren Gewässerrandstreifen sowie amtlich_ festgesetzte Über­
schwemmungsgebiete werden durch das o.g. Vorhaben nicht berührt. Es 
bestehen somit aus hiesiger Sicht für die zu vertretenden Belange keine 
Bedenken gegen das Vorhaben. 
Ich weise auf das Thema „Starkregen" hin: 
Das Land Hessen hat mit dem Projekt „KLIMPRAX - Starkregen und Kata­
strophenschutz für Kommunen" ein dreistufiges Informationssystem für 
Kommunen bereitgestellt. Alle Information dazu sind auf den Internetseiten 
des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
(HLNUG) unter folgendem Link einsehbar: 
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https://www.hlnug.de/themen/klimawandel-und­
anpassung/projekte/klimprax-projekte/klimprax-starkregen 
Die Starkregen-Hinweiskarte 
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/klima/klimprax/starkregen/Starkr 
egen-Hinweiskarte Hessen.pdf wird in der ersten Stufe zur Identifizierung 
von besonders durch Starkregen gefährdeten Kommunen online als PDF 
oder zur Einbindung in GIS bereitgestellt. Die Karte beinhaltet den Starkre­
gen-l ndex und den Vulnerabilitäts-lndex für jede 1 *1 km Kachel. 
In der zweiten Stufe können basierend auf dieser Ersteinschätzung kom­
munale Fließpfadkarten ermittelt werden. Dafür kann die interessierte 
Kommune eine Anfrage an das Fachzentrum Klimawandel und Anpassung 
richten (starkregen@hlnug.hessen.de) .  
I n  Fällen, in denen d ie Fließpfadkarte zur lokalen Gefährdungsbeurteilung 
nicht ausreicht (z.B. städtische Gebiete, sehr flache Gebiete ohne klare 
Fließwege), kann eine Starkregen-Gefahrenkarte bei I ngenieurbüros in Auf­
trag gegeben werden. Starkregen-Gefahrenkarten sind für Planungen in 
kritischen Gebieten sowie für mittlere und große Kommunen erforderlich. 
Diese Karten werden durch Ingenieurbüros auf der Basis von detaillierten 
hydraulischen Simulationen erstellt. 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte 
Bearbeiterin:  Frau Sanow, Dez. 41.3, Tel. 0641/303-4226 

Die Zuständigkeit liegt beim Kreisausschuss des Landkreises Marburg­
Biedenkopf, Fachdienst 63.2 Wasser- und Bodenschutz. 

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasser­
schadensfälle, Altlasten, Bodenschutz 
Bearbeiterin:  Frau Wagner, Dez. 41.4, Tel. 0641/303-4277 

Die Stellungnahme wird umgehend nachgereicht. 

Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen 
Bearbeiter: Herr Quirmbach, Dez. 42.2, Tel. 0641/303-4367 

Nach meiner Aktenlage sind im Plangebiet keine betriebenen Abfallentsor­
gungsanlagen / Deponien im Sinne von § 35 Abs. 1 ,  2 
Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG betroffen. In diese Prüfung sind Altabla­
gerungen / Altstandorte im Sinne des Bodenschutzrechtes nicht 
eingeschlossen. Diese unterliegen der Bewertung durch die zuständige Bo­
denschutzbehörde. 
Aus abfallbehördlicher Sicht bestehen somit keine Bedenken gegen das 
bauleitplanerische Vorhaben. 
Bei Bau,- Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im 
Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen" (Baumerkblatt, Stand: 01 .09.201 8) 



-4-

der Regierungspräsidien in Hessen zu beachten (www.rp­
giessen.hessen.de, Umwelt & Natur, Abfall ,  Bau- und Gewerbeabfall ,  
Baustellenabfälle). 

Das Baumerkblatt enthält Informationen im Hinblick auf eine ordnungsge­
mäße Abfal leinstufung, Beprobung, Trennung und Verwertung/Beseitigung 
von Bauabfäl len (z. B. Bauschutt und Bodenaushubmaterial sowie gefährli­
che Bauabfälle wie z. B. Asbestzementplatten). 

Downloadlink: 
https://umwelt. hessen .de/sites/umwelt. hessen.de/files/2021-
07 /baumerkblatt_entsorgung_ von_ bauabfaellen .pdf 

Immissionsschutz II 
Bearbeiter: Herr Orthwein, Dez. 43.2, Tel. 0641/303-4476 

Gegen den o. g. Bebauungsplan werden keine immissionsschutzrechtl ichen 
Bedenken vorgetragen. 

Bergaufsicht 
Bearbeiterin: Frau Zapata, Dez. 44.1 ,  Tel. 0641/303-4533 

Der Planungsraum liegt im Bergfreien. 

Landwirtschaft 
Bearbeiter: Herr Brenner, Dez. 51 . 1 ,  Tel. 0641/303-5126 

Bei dem Planbereich handelt es sich laut dem Regionalplan Mittelhessen 
201 0  um ein Vorranggebiet für die Landwirtschaft. Hier hat die landwirt­
schaftliche Nutzung Vorrang. 
Der Agrarplan Mittelhessen stuft die Flächen des Plangebietes in soge­
nannte 1a-Flächen ein, welche über die höchste Funktionserfü llung 
verfügen. 
Dies al les macht die betroffene Fläche für die ortsansässige Landwirtschaft 
sehr wertvoll und steht der Planung entgegen. 

Zur Realisierung des Vorhabens wird vorgesch lagen, den verlorengehen­
den Teil des „Vorranggebietes für Landwirtschaft" (6.3-1 ) wieder an anderer 
Stelle in gleichem Umfang und Wertigkeit auszuweisen. 

Obere Naturschutzbehörde 
Bearbeiterin: Frau Ruppert, Dez. 53.1 ,  Tel. 0641/303-5592 

Von der Planung sind keine Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzge­
biete betroffen. 
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Ich weise darauf hin, dass für weitere naturschutzrechtliche und -fachliche 
Belange die Zuständigkeit der unteren Naturschutzbehörde gegeben ist. 

Mein Dezernat 53.1 Obere Forstbehörde wurde von Ihnen im Verfahren 
nicht beteiligt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

fs��/ 



Von: Ronja.Schneider@rpgi.hessen.de � 
Betreff: Gemeinde Cölbe, OT Bürgeln - BP Nr. 3.15 und FNPÄ im Bereich Hinterm Schimme / Feuerwehrgerätehaus 
Datum: 3. März 2023 um 1 2:54 

An: info@grosshausmann.de 
Kopie: Marie.Wagner@rpgi.hessen.de, Astrid.Josupeit@rpgi.hessen.de, regina.hanf@rpgi.hessen.de 

Sehr geehrter Herr Hausmann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend übersende ich Ihnen nachträglich die Stellungnahme des RP Gießen, 
Dezernat 4 1 .4 Altlasten und Bodenschutz, zum o . g. Bauleitplanungsverfahren. Die 
Stellungnahme gilt gleichermaßen für Bebauungsplan und Flächennutzungsplan­
Änderung. 

Nachsorgender Bodenschutz: 

In der Altflächendatei als Teil des Bodeninformationssystems sind d ie den 
Bodenschutzbehörden bekannten Informationen zu Altstandorten, Altablagerungen, 
altlastverdächtigen Flächen, Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen 
hinterlegt (§ 8 Abs. 1 HAltBodSchG). Altstandorte sind Grundstücke stillgelegter 
Anlagen und sonstige Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen 
umgegangen worden ist. Altablagerungen sind stil lgelegte Abfallbeseitigungsanlagen 
sowie Flächen auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind . 
Die Daten werden von den Kommunen, den Unteren Bodenschutzbehörden (USB), 
den Oberen Bodenschutzbehörden (RP) und dem Hessischen Landesamt für 
Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) erfasst, gemeldet und ggf. aktualisiert. 
Nach entsprechender Recherche ist festzustellen, dass sich im Planungsraum keine 
entsr2rechenden Flächen befinden. 
Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten in der Altflächendatei ist jedoch nicht 
garantiert. Deshalb empfehle ich Ihnen, weitere I nformationen (z. B. Auskünfte zu 
Betriebssti lllegungen aus dem Gewerberegister, bisher nicht erfasste ehemalige 
Deponien) bei der zuständigen Unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde des 
Landkreises . . .  und bei der zuständigen Kommune einzuholen. 
Nach § 8 Abs. 4 HAltBodSchG sind Gemeinden und öffentlich-rechtliche 
Entsorgungspflichtige verpflichtet, die ihnen vorliegenden Erkenntnisse zu Altflächen 
dem HLNUG so zu übermitteln, dass die Daten im Bodeninformationssystem nach § 7 
HAltBodSchG erfasst werden können. Auch die Untersuchungspflichtigen und 
Sanierungsverantwortlichen sind verpflichtet, die von ihnen vorzulegenden Daten aus 
der Untersuchung und Sanierung der verfahrensführenden Behörde in elektronischer 
Form zu übermitteln. Dies hat in elektronischer Form zu erfolgen. Über die 
elektronische Datenschnittstelle DATUS online steht den Kommunen ebenfalls FIS­
AG (kommunal beschränkt) zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an das HLNUG 
oder entnehmen Sie weitere I nfos sowie Installations- und Bedienungshinweise unter: 
httg_s:llwww.hlnug.de/themenlaltlasten/datus.html 

Hinweis: 

Gemäß § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und d ie Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung sowie die 
Belange des Bodens zu berücksichtigen . Bei der Aufstellung eines Bauleitplans darf 
das Problem von Bodenbelastungen nicht ausgeklammert werden. Bei der 
Beurteilung von Belastungen des Bodens gi lt das bauleitplanerische Vorsorgeprinzip 
und nicht die Schwelle der Gefahrenabwehr des Bundes-Bodenschutzgesetzes 



(BBodSchG). Der Träger der Bauleitplanung erzeugt mit der Ausweisung einer Fläche 
ein Vertrauen, dass die ausgewiesene Nutzung ohne Gefahr real isierpar ist. Geht die 
Stadt/Gemeinde Anhaltspunkten für Bodenbelastungen nicht nach; haben 
Eigentümer, Bauwillige und andere Betrofferie ggf. Anspruch auf Schgdensersatz. Bei 
der Erarbeitung der Stel!.urJgnahme zur Bauleitplanung ist zu beac�ter,, d!3SS n�ch 
d�n einschlägigen baurechtlichen Vorschriften für eine Vißlzahl von Vorhaben kein 
förmliches Baugenehmigu�gsverfahren erforderlich ist (vgl .  §§ 62 ff. �BO). Di� 
Bauaufsichtsbe_hörde istdann auch nicht verpflichtet, dje Bodenschutzbehörd� in 
ihrem Verfahren zu bet�ilig�n. lnsoferr, ist es möglich, dass die Boder,schutzbehörde 
über bauliche \(eränden,1nijen auf Verdachtsfläch�n nur im Rahmer, d�r 
Bauleitplanung Kenntnis erlangen und danach nicht mehr beteil igt wird. 

Vorsorgender Bodenschutz: 

. ' 1 ;  

Die von der vorliegenden Planung betroffenen Flächen ergeben in  der SL!mme 1 0.675 
m�. Für Geltungsbereiche mit einer Größe von mehr als 1 0.000 m2 ist ein gesondertes 
Gutachten für dßn Boden incl. Bewertung und Bilanzierung bezüglich der . .  , 

Bodenkompensation 24 er.st�llen. Dieses Gutachten ist mir irn Rahmen des 
nächsten Planungsschrit;.tes vorzulegen. Das Gutachten hat außerdem eine 
belastbare Erosiohsgef�_hn;jung.sprüfung sowohl des Plangebietes als ·auch des 
topographisch höher g�legenen Umfeldes zu beinhalten. Die in der Begründung 
ge· nannten Planungen bezüglich der Aufwertung von Bodenflächen �lld · 
M inderungsmaßnahrnen sind darin genau auszuführen·. : · · 

Für Rückfragen stehe ich lt,nen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im  Auftrag 

Ronja Schneider 

Dezernat 41 .4 " Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, 
Grundwasserschadensfälle, Altlasten,  Bodenschutz" 

HESSEN 

Regierungspräsidium Gießen 
Marburger Straße 91 
35390 Gießen 

Postfach 1 0 08 5 1  
35338 Gießen 

Telefon: +49 641 303-4272 
E-Mail: ronja .schneider@r12gi.hessen.de 
Internet: .bllp://www.q:�-giessen.de 



Datenschutzhinweis: 
Die Information zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bezüglich Altlasten und 
Bodenschutz finden Sie auf unserer Internetseite: 
httgs ://rg-g iessen. hessen. de/datensch utzh i nweise-a ltlasten-u nd-bodensch utz 
Auf Wunsch können diese Informationen auch in Papierform zur Verfügung gestellt 
werden. 



Von: TenneT Bauleitplanung bauleitplanung@tennet.eu � 
Betreff: WG: Bauleitplanung der Gemeinde Cölbe, Ortsteil Bürgeln; BEBAUUNGSPLAN NR. 3.15 „HINTERM SCHIMME / 

FEUERWEHRGERÄTEHAUS"/ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS „HINTERM SCHIMME / 
FEUERWEHRGERÄTEHAU� 

Datum: 25. Januar 2023 um 07:02 
An: info@grosshausmann.de 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Überprüfung der uns zugesandten Unterlagen zum oben genannten Vorgang hat ergeben, 
dass in dem Bereich keine Anlagen der TenneT TSO GmbH vorhanden sind. 

Belange unseres Unternehmens werden somit durch die geplante Maßnahme nicht berührt. 

Da die Ausgleichsmaßnahmen noch nicht genau benannt sind, bitten wir Sie uns diese 
mitzuteilen, wenn die genaue Lage und Art der Maßnahmen bekannt sind . 

Vielen Dank für die Beteiligung an dieser Anfrage. 

Mit freundlichen Grüßen 

Julian Paab 
Grid Field Operations Germany I Execution Transmission Lines I Area Execution Management & 
Operation-Maintenance South 

T +49 (0) 921 50740 6 1 1 5  
E bauleitRlanung.@tennet.eu 
www.tennet.eu 

Vorsitzende des Aufsichtsrats: Manon van Beek 
Geschäftsführung: Tim Meyerjürgens; Maarten Abbenhuis; Arina Freitag 
Sitz der Gesellschaft: Bayreuth AG Bayreuth: HRB 4923 

Bitte denken Sie vor dem Ausdruck dieser E-mail an die Umwelt 

,� renneT 

Von: Groß & Hausmann GbR <info@grosshausmann.de> 
Gesendet: Dienstag, 24. Januar 2023 12:58 

TenneT TSO GmbH 
Bernecker Straße 70 
95448 Bayreuth 

An: fremdplanung@avacon.de; bund.hessen@bund-hessen.de; info@bund-marburg.net; 
"Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen" 
<BAIU DBwToeB@bundeswehr.org>; toeb.he@bundesimmobilien.de; Baurecht­
Mitte@deutschebahn.com; lnes.Hartz@telekom.de; TOeB@lbih.hessen.de; 
koordinierungsbuero@kassel.ihk.de; info@nabu-marburg-biedenkopf.de; Gerhard Gossens 
<kmrd@rpda.hessen.de>; TenneT Bauleitplanung <bauleitplanung@tennet.eu> 
Betreff: Bauleitplanung der Gemeinde Cölbe, Ortsteil Bürgeln; BEBAUUNGSPLAN NR. 3. 15 
„H INTERM SCH I M M E  / FEUERWEHRGERÄTEHAUS"/ÄNDERUNG DES 
FLÄCHENN UTZUNGSPLANS „H INTERM SCH I M M E  / FEU ERWEHRGERÄTEHAUS" 

sehr geehrte Damen und Herren, 

an bei erhalten Sie die Anschreiben zur Stellungnahme zu den 
Beteiligungsverfahren zu: 

Gemeinde Cölbe, Ortsteil Bürgeln 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gern. § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 1 BauGB 
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Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke, Postfach 11 14 20, 35359 Gießen 

Groß & Hausmann GbR 
Bahnhofsweg 22 
35096 Weimar 

Ihr Zeichen: 

Ihre Nachricht vom: 

Unser Zeichen: 

Auskunft erteilt: 

Telefon: 

Telefax: 

E-Mail: 

Datum: 

Zweckverband 

Mitte/hessische 

Wasserwerke 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Hr. Hausmann 
24.01 .2023 
sm-rüb 

Rainer Schmidt 
0641 9506-150 
0641 9506-197 
rschmidt@zmw.de 

28.02.2023 

Bauleitplanung der Gemeinde Cölbe, Ortsteil Bürgeln 
Bebauungsplan Nr. 3.1 5  „Hinterm Schimme / Feuerwehrgerätehaus" 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gern. § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen des o. g. Bauleitplanverfahrens (Stand 01 /2023) geben wir folgende Stellungnahme 
ab: 

1 .  I m  räumlichen Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplans befindet sich unsere Fernlei­
tung 1 .3 ON 250 GGG/ZMU. Diese ist lagerichtig in den übersandten Unterlagen darge­
stellt. 

2. Die Bereitstellung von Löschwasser ist keine satzungsgemäße Aufgabe des ZMW. 
Gemäß Hessisches Gesetz über den Brandschutz, d ie Allgemeine Hilfe und den Kata­
strophenschutz (HBKG) ist d ie Organisation des Brandschutzes eine Obliegenheit der 
Gemeinden, sofern es sich um den Bereich der angemessenen Löschwasserversorgung 
(Grundschutz) handelt. Für eine besondere Löschwasserversorgung (Objektschutz) ist 
der Eigentümer des Objekts zuständig. Der ZMW ist im Zuge der Nothilfe gerne bereit, 
im Brandfall Löschwasser zur Verfügung zu stellen, soweit d ie technischen Bedingungen 
und Möglichkeiten dies zulassen. 

3. Wir weisen darauf hin, dass im Brandfall innerhalb des Geltungsbereichs des Bebau­
ungsplans aus der öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlage kein Löschwasser zur 
Verfügung gestellt werden kann. 

4. Ein unmittelbarer satzungskonformer Trinkwasseranschluss zur Versorgung des geplan­
ten Feuerwehrgerätehauses ist nicht möglich. Hierzu ist zwischen Versorger und Bauherr 
frühzeitig eine Lösung (z. B. Zählerschacht, beschränkte persönliche Dienstbarkeit) ab­
zustimmen. Unter Umständen bieten ohnehin notwend ige Tiefbauarbeiten Möglichkeiten 
zur Herstellung einer geeigneten Trinkwasserversorgung. Die hygienischen Bestimmun­
gen müssen dabei eingehalten werden. 

Hausanschrift: 
Teichweg 24 
35396 Gießen 
Telefon: 0641 9506-0 
Telefax: 0641 9506-197 

Postanschrift: 
Postfach 11  14 20 
35359 Gießen 
E-Mail: info@zmw.de 
Internet: www.zmw.de 

Verbandsvorsitzender: 
Bürgermeister Christian Somogyi 

Stellv. Verbandsvorsitzende: 

Stadträtin Gerda Weigel-Greilich 

Handelsregister: 
Amtsgericht Gießen 
HRA2484 
Steuer-Nr.: 
020 226 80117 

Seite 1 von 2 
Bankverbindung: 
Sparkasse Gießen 
IBAN: DE91 5135 0025 0200 5069 00 
Sparkasse Marburg-Biedenkopf 
IBAN: DE75 5335 0000 0000 0250 03 



5. Für die Erweiterung des Trinkwasserversorgungsnetzes ist das Erste l len  einer Erschlie­
ßungsplanung erforderlich. Erfahrungsgemäß ist dafür mit längerer Bearbeitungsdauer 
zu rechnen. Wir bitten daher um rechtzeitiges übersenden von Planunterlagen, aus 
denen die vorhandene sowie die endgültig geplante Lage und Höhenlage öffentlicher 
Flächen (z. B. Straßen ,  Wege und Flächen, in denen Wasserversorgungsleitungen ver­
legt werden müssen) auf der Grundlage des genehmigten Bebauungsplans hervorgehen. 
Erst wenn diese Unterlagen vorliegen ,  kann von uns darauf aufbauend die Planung 
erstellt und die Versorgung mit Trink- und Betriebswasser geplant, vorbereitet und sicher­
gestellt werden.  

6. Rechtzeitig vor D u rchführung  der Erschließungsplanung sind Abstimmungs- und Ko­
ordinationsgespräche mit allen Erschließungsträgern und den Landschaftsplanern erfor­
derlich, um die Leitungseinordnung innerhalb öffentlicher Flächen festzulegen. 

Eine Kopie dieser Stellungnahme hat mit gleicher Post die Gemeindeverwaltung der Gemeinde 
Cölbe erhalten. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

/R� � Rainer Schmidt 
Planung-Ausführung-Dokumentation (PAD) 

Anlage 
Lageplankopie, M 1 : 1 000 
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Zweckverband 
Mittelhessische Wasserwerke 

Teichweg 24 
35396 Gießen 

Telefon (0641)  9506-0 
Telefax (0641 )  9506-197 

Bestandsdokumentation der Trinkwasserversorgung 

Hinweis: Die eingezeichneten Leitungen sind nicht 
maßgerecht wiedergegeben. Besonders die ge­
strichelte Darstellung einer Leitung (ungesicherte 
Lagedarstel lung) deutet lediglich deren Vorhanden­
sein an, ohne Aussage über ihre Lage zu treffen. 
Dieses gilt insbesondere für Anschlussleitungen. 
Bei Erdarbeiten hat sich der Unternehmer deshalb 
über die tatsächliche Lage der Leitungen durch 
geeignete Maßnahmen (z.B. Suchsehachtungen, 
örtliche Erkundigungen usw.) selbst zu informieren. 

In der Nähe von Trinkwasserleitungen darf nur von 
Hand gearbeitet werden. 

Lageplan Massstab: 1 :  1 000 

Gebiet.: 

CÖLBE - Bürgeln 
zum Bebauungsplan Nr. 3 . 1 5  
Hinterm Schimme / Feuerwehrgerätehaus 

erstellt durch:Gerhard Pfeil erstellt am: 27.01.2023 

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt! Weitergabe und Änderungen nur mit Genehmigung des Verfassers. 




